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4. (!) Für diese Bürgschaftserklärung begründet der (die) Unterzeichnete ein Wahldomizil in ................................................................. (2)
sowie in allen anderen-in Nummer 1 genannten Staaten.

Staat Name und Vorname bzw. Firma und vollständige Anschrift

Der (Die) Unterzeichnete erkennt an, daß alle Formalitäten oder Verfahrensmaßnahmen, die diese Bürgschaftserklärung betreffen 
und an einem der Wahldomizile schriftlich vorgenommen werden, insbesondere Postsendungen und Zustellungen, für ihn (sie) ver
bindlich sind.

Der (Die) Unterzeichnete erkennt als Gerichtsstand den Ort der Gerichte der Wahldomizile an.

Der (Die) Unterzeichnete verpflichtet sich, die Wahldomizile beizubehalten odereines oder mehrere dieser Wähldomizile nur nach 
vorheriger Unterrichtung der Zollstelle der Bürgschaftsleistung zu ändern.

(Ort).................................................................  den................................

Unterschrift 6

II. Annahme durch die Zollstelle der Bürgschaftsleistung

Zollstelle der Bürgschaftsleistung 

Bürgschaftserklärung angenommen am

Stempel und Unterschrift

(’) Sehen die Rechtsvorschriften eines Staates ein Wahldomizil nicht vor, so hat der Bürge in allen anderen in Nummer 1 genannten Staaten Zusteilungsbevollmächtigte zu 
benennen. Für die Entscheidungen über Rechtsfähigkeiten aus dieser Bürgschaft sind die Gerichte am Wohnsitz (Sitz) des Bürgen sowie am Wohnsitz (Sitz) der Zustellungsbe
vollmächtigten zuständig. Die Verpflichtungen der Unterabsätze 2 und 4 dieser Nummer 4 sind entsprechend zu vereinbaren.

(2) Vollständige Anschrift
(3) Vor seiner Unterschrift muß der Unterzeichner handschriftlich vermerken: „Für die Übernahme der Bürgschaft in Höhe von................................................................................. wobei er den Betrag in

Worten anzugeben hat.


